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Unterzeichnung des Benelux-Vertrags in Den Haag, sitzend von links: Außenminister Joseph Bech für 
Luxemburg, Ministerpräsident Willem Drees für die Niederlande und Premier Achille van Acker für 
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Kalendarium
Vor 60 Jahren:

Der Benelux-Vertrag

Am 3. Februar 1958 unterzeich-
neten Vertreter Belgiens (Pre-
mierminister Achille van Acker 

und Außenminister Victor Larock), 
Luxemburgs (Außenminister Joseph 
Bech) und der Niederlande (Minister-
präsident Willem Drees und Außenmi-
nister Joseph Luns) am Regierungssitz 
der Niederlande in Den Haag den Be-
nelux-Vertrag. Ziel dieses Vertrags war 
eine gemeinsame Wirtschaftsunion mit 
freiem Austausch von Waren, Arbeits-
kräften und Finanzen. Am 1. November 
1960, fast drei Jahre nach der Unter-
zeichnung, trat dieser Vertrag in Kraft. 

Der ausführliche, für 50 Jahre gül-
tige Vertrag, umfasste 100 Arti-
kel und wurde in französischer 

und niederländischer Sprache abgefasst. 

Bereits seit Juli 1921 hatte es zwi-
schen Luxemburg und Belgien 
eine Wirtschaftsunion mit einer 

gemeinsamen Währung gegeben. Im 
Juni 1932 wurde das Benelux-Abkom-
men unterzeichnet und im Januar 1948 
trat die Zollunion, die von den drei Län-
dern im September 1944 vereinbart wor-
den war, in Kraft.

Durch den Benelux-Vertrag ent-
stand auf europäischer Ebene 
der erste freie internationale 

Wirtschafts- und Arbeitsraum. Wenn 
sich heute täglich mehr als 2.000 Men-
schen aus den ostbelgischen Gemeinden 
nach Luxemburg auf den Weg zu ihren 
Arbeitsplätzen machen, so hat dieser 
Vertrag eine unmittelbar positive Aus-
wirkung auf die Beschäftigungslage der 
fünf südlichen Gemeinden der DG.

Darüber hinaus gilt der Benelux-
Vertrag als der erste Schritt 
zur Europäischen Union. Mit 

Deutschland, Frankreich und  Italien 
unterschrieben die Beneluxstaaten im 
März 1957 in Rom die „Römischen 
Verträge“ (Europäische Wirtschaftsge-
meinschaft und Euratom).

Eine Anpassung der Benelux-Ver-
träge wurde 2004 unterzeichnet: 
Polizisten aus den Beneluxländern 

sind dadurch ermächtigt, zur Bekämp-
fung der Kriminalität grenzüberschrei-
tend zu agieren, ohne vorherige Sonder-
genehmigung. 

Karin Heinrichs
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